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Der Bundesfinanzhof (BFH) hatte darüber zu entscheiden, ob die Rückabwick-
lung einer Anteilsübertragung von GmbH-Anteilen unter Eheleuten rückwirkend 
die Steuerpflicht des ursprünglich steuerpflichtigen Übertragungsvorgangs ent-
fallen lässt.

Ein zusammen zur Einkommensteuer veranlagtes Ehepaar vereinbarte abweichend vom 
gesetzlichen Güterstand der Zugewinngemeinschaft mit notariellem Vertrag den Gü-
terstand der Gütertrennung. Der Ehemann war an einer GmbH beteiligt. Zum Ausgleich 
des Zugewinns übertrug er seiner Ehefrau Anteile an der GmbH. Die Eheleute gingen 
aufgrund steuerlicher Beratung übereinstimmend davon aus, dass diese Übertragung 
steuerfrei sein würde und erklärten in der Einkommensteuererklärung keinen Veräuße-
rungsgewinn. Dies sah das Finanzamt anders und setzte entsprechende Einkommen-
steuer bezogen auf den Übertragungsvorgang fest.
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Daraufhin schlossen die Eheleute eine notarielle Änderungsvereinbarung. Die Ehefrau 
übertrug ihrem Ehemann die GmbH-Anteile zur Alleinberechtigung zurück und trat die 
Gesellschaftsanteile an ihn ab. Sie vereinbarten nunmehr eine Geldzahlung des Ehe-
mannes an seine Frau. Diese stundete ihrem Mann jedoch die Zahlung. Es wurde ver-
traglich festgehalten, dass die Eheleute im ursprünglichen Vertrag von dessen Steuer-
freiheit ausgegangen waren.

Sowohl das Finanzgericht (FG) als auch der BFH schlossen sich der Auffassung der Klä-
ger an und entschieden, dass die rückwirkende Änderung des Ehevertrags anzuerkennen 
sei, da die Eheleute darlegen und nachweisen konnten, dass sie den ursprünglichen Ver-
trag nur deshalb so geschlossen hatten, weil sie übereinstimmend von der Steuerfreiheit 
ausgegangen waren. Somit sei die Geschäftsgrundlage ausnahmsweise entfallen.

Insbesondere komme es nicht darauf an, ob das Finanzamt von den Umständen, die 
Geschäftsgrundlage des ursprünglichen Vertrags geworden waren, Kenntnis hatte.

Gesetzliche Erben sind pflichtteilsberechtigt, wenn sie nahe Angehörige 
sind, z. B. Kinder und Ehepartner, Eltern kann ein Pflichtteil zustehen, wenn 
Erblasser keine Abkömmlinge (Kinder oder Enkel) hat. 

Der Pflichtteilsverzicht ist vor allem für vermögende Erblasser mit illiquiden Vermögens-
werten, wie z. B. Immobilien oder Unternehmen, ein Instrument, im Erbfall die Zerschla-
gung oder Veräußerung der Vermögenswerte unter den Erben bzw. Pflichtteilsberech-
tigten zu vermeiden. Die Gestaltung eines notariellen Vertrags mit Pflichtteilsverzicht 
erfolgt in der Regel durch eine angemessene Abfindung. Anderenfalls könnte er sitten-
widrig sein. Eine rechtliche Beratung sollte neben der steuerlichen Beratung zuvor in 
Anspruch genommen werden.

Hierneben sind aber auch die erbschaft- bzw. schenkungs- und einkommensteuerlichen 
Folgen eines Pflichtteilsverzichts gegen Abfindung zu beachten, die je nach Gestaltung 
unterschiedlich sein können. An dieser Stelle soll ausschließlich eine Betrachtung der 
einkommensteuerlichen Seite erfolgen.

Hierzu hatte das Hessische Finanzgericht (FG) über folgenden Fall zu entscheiden: Eine 
Pflichtteilsberechtigte hatte zu Lebzeiten ihrer Eltern per notariellem Vertrag auf ihren 
künftigen Pflichtteilsanspruch verzichtet. Der zukünftige Erbe, ihr Bruder, verpflichtete 
sich zur Zahlung einer zinslos gestundeten Abfindung in Raten. Eine Rate wurde in-
nerhalb eines Jahres nach Vertragsschluss fällig, die andere später. Diese Forderungen 
traten die Eltern an die Pflichtteilsberechtigte ab. Die Raten wurden pünktlich gezahlt. 

Grundsätzlich stellt der Verzicht auf einen noch nicht entstandenen Pflichtteilsanspruch 
vor dem Tod des Erblassers nach der Rechtsprechung des BFH keinen einkommensteu-
erbaren Vorgang dar.

Eine Abfindung in Raten an eine pflichtteilsberechtigte Person ist nach der BFH-Recht-
sprechung ebenfalls nicht einkommensteuerbar. Auch kann eine Ratenzahlung (zinslos) 
gestundet werden, allerdings nur bis zu einem Jahr. Bei zinslosen Stundungen von über 
einem Jahr ist in der Regel ein fiktiver Zinsertrag mit einem Zinssatz von 5,5 % durch 
Aufteilung der Raten in einen Kapitalanteil und einen Zinsanteil vorzunehmen. Der fik-
tive Zinsertrag ist zu versteuern.

Im vorliegenden Fall hat das hessische FG entschieden, dass ein Pflichtteilsverzicht ge-
gen Abtretung einer Forderung insoweit Einkünfte aus Kapitalvermögen darstellt und 
nicht steuerfrei ist, als es lediglich um den Zinsanteil der zweiten Rate geht. Dies gilt 
auch dann, wenn die Rate in Gestalt eines Abfindungsbetrags zinsfrei gestundet wird. 
Der Fall sei nicht mit dem eines Verzichts auf einen noch nicht entstandenen Pflicht-
teilsanspruch vergleichbar.

Die Besteuerung des Zinsanteils erfolgte im zu entscheidenden Fall jedoch anstatt zum 
persönlichen Einkommensteuertarif mit dem in der Regel geringeren gesonderten Steu-
ertarif. Dies ist zwar bei sich nahestehenden Personen nicht möglich, das FG war hier 
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allerdings der Auffassung, dass „nahestehend“ nicht im Sinne eines familienrechtlichen 
Verwandtschaftsverhältnisses zu verstehen sei, sondern im Sinne eines absoluten Ab-
hängigkeitsverhältnisses. Eine solche Abhängigkeit sah das FG hier nicht.

Die Revision wurde beim BFH eingelegt, eine Entscheidung steht noch aus.

Der BFH hatte über einen Fall zu entscheiden, bei welchem der Rechtsbehelf 
einen Tag zu spät eingelegt wurde. Die Klägerin hatte den Steuerbescheid 
per Brief erhalten. Sie war beruflich längere Zeit abwesend. Der Briefkas-
ten wurde von Dritten geleert, unter anderem war auch der Steuerbescheid, 
gegen den dann verspätet Einspruch eingelegt wurde, zugegangen. An wel-
chem Tag der Zugang erfolgte, war nicht nachzuweisen.

Der Steuerbescheid wurde an einem Freitag, den 15., versendet und galt nach der da-
mals geltenden 3-tägigen Zustellungsfiktion am Montag, den 18., als zugestellt. Nach 
der nun neuen Rechtslage wäre es der 19. gewesen.
Die Klägerin ließ am 19. Einspruch einlegen, nach der früheren Gesetzesfassung einen 
Tag zu spät. Sie trug vor, der Zustelldienst würde am Samstag nie zustellen, sodass die 
Zustellfrist um einen Tag zu verlängern sei. Dies lehnte der BFH ab, da innerhalb der Frist 
zumindest an einem Tag Post zugestellt wurde, nämlich am Montag. Da die Klägerin 
nicht habe nachweisen können, dass der Bescheid erst am 19. zugegangen war bzw. 
sie auch den Zugang als solches nicht abstritt (dann hätte das Finanzamt den Zugang 
beweisen müssen), war die Einspruchsfrist versäumt.

Wer Dritte den Briefkasten leeren lässt, sollte bei Behördenpost immer das Zugangsda-
tum auf dem Umschlag vermerken lassen.

Der Bundesfinanzhof (BFH) hatte über folgenden Fall zu entscheiden:
Eine Mutter hatte 49 % ihrer GmbH-Anteile mit jeweils 24,5 % per Schen-
kung an ihre beiden Töchter übertragen und sich hierbei den Nießbrauch 
vorbehalten. Sie erhielt lediglich den Gewinn. Die Gesellschafterrechte, also 
Mitgliedsrechte, wirtschaftlichen Chancen und Risiken, erhielten die Töchter.

Diese haben die GmbH-Anteile sodann in der Zukunft veräußert, die Mutter hat das 
Nießbrauchsrecht daraufhin aufgegeben und einen Ablösebetrag erhalten. Das zustän-
dige Finanzamt (FA) hat diesen bei der Mutter als Einkünfte auf Kapitalvermögen be-
steuert, wogegen diese nach erfolglosem Einspruchsverfahren klagte. Das Finanzgericht 
(FG) gab der Klage statt. Der BFH schloss sich der Auffassung des FG an, dass der Ab-
lösebetrag für den Vorbehaltsnießbrauch an den GmbH-Anteilen bei der Mutter nicht 
steuerbar sei. Das wirtschaftliche Eigentum an den GmbH-Anteilen habe nicht bei der 
Nießbraucherin, der Mutter, gelegen, sondern bei den Töchtern, da diese den Gewinn 
erhielten. Die Mutter als Berechtigte sei nicht zu besteuern.

Wer beabsichtigt, GmbH-Anteile zu übertragen, sollte sich im Vorfeld steuerlich beraten 
lassen, um das steuerlich beste Ergebnis zu erzielen. 

Bevor die elektronische Rechnung (E-Rechnung) für die meisten inländi-
schen Unternehmen im B2B-Wirtschaftsverkehr zum 1.1.2025 zur Pflicht 
geworden ist, hatte das Bundesministerium der Finanzen (BMF) sein erstes 

Anwendungsschreiben am 15.10.2024 veröffentlicht. Weitere beabsichtigte Ergänzun-
gen hat das BMF durch ein Entwurfsschreiben am 25.6.2025 zur Stellungnahme an die 
Verbände versendet. Die endgültige Version des Änderungs- bzw. Ergänzungsschreibens 
soll im Laufe des vierten Quartals 2025 veröffentlicht werden. Der Umsatzsteueranwen-
dungserlass soll umfassend an die gesetzlichen Regelungen angepasst werden.

Fehler im ersten BMF-Schreiben werden in dem Entwurf korrigiert. Zu beachten ist da-
nach, dass beschädigte Dateien, die als E-Rechnung versendet werden, eine sonstige 
Rechnung darstellen. Nur eine Rechnung, die dem Format EN 16931 entspricht, stellt 
somit auch eine E-Rechnung dar.
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Die Regelungen zur E-Rechnung für Kleinunternehmen im BMF-Schreiben vom 
15.10.2024 sollen an die Änderungen im Rahmen des Wachstumschancengesetzes an-
gepasst werden. Für die freiwillige Nutzung einer E-Rechnung durch ein Kleinunterneh-
men in anderen als den zugelassenen Formaten benötigen diese die zumindest konklu-
dente Zustimmung des jeweiligen Empfängers.

Ausweislich des Entwurfs soll eine Rechnungskorrektur der ursprünglichen Rechnung 
nicht erforderlich sein, wenn sich lediglich die Bemessungsgrundlage ändert, z. B. wegen 
Mängelrügen im Rahmen einer Bauabnahme. Wenn sich allerdings der Leistungsum-
fang oder der Leistungsgehalt ändern, soll eine Rechnungskorrektur erforderlich sein. 
Bei nachträglichen Entgelterhöhungen soll der gleiche Rechnungstyp genutzt werden, 
wie z. B. bei der Rechnungskorrektur.

Auch bei der E-Rechnung ist eine GoBD-konforme Aufbewahrung erforderlich. Selbst, 
wenn nur der strukturierte Teil der E-Rechnung der 8-jährigen Aufbewahrungsfrist un-
terliegt, ist der Bildteil GoBD-konform zu verwahren.

Ab dem 1.1.2026 erfolgt der digitale Datenaustausch zwischen den Privaten 
Kranken- und Pflegeversicherungen einerseits und dem Bundeszentralamt 
für Steuern (BZSt) bzw. dem Lohnabrechnungssystem andererseits. Die digi-
tale Übermittlung soll das bisher papierbasierte Verfahren ersetzen, manu-
elle Nachmeldungen sind dann nicht mehr zulässig.

Das bedeutet, dass Arbeitnehmern Nachteile entstehen, wenn der Datenaustausch nicht 
korrekt durchgeführt wird, sowohl beim Lohnsteuerabzug als auch bei der Einkommen-
steuerveranlagung. Hierbei spielt es keine Rolle, ob der Arbeitgeber selbst die Meldun-
gen durchführt oder durch einen Dienstleister durchführen lässt. Es wird daher dringend 
angeraten, sowohl intern als auch extern Personal und Dienstleister zu schulen bzw. sich 
selbst das Wissen anzueignen, Zuständigkeiten und Schnittstellen zu prüfen.

Mit Schreiben vom 6.6.2025 hat das Bundesministerium der Finanzen ver-
fahrensrechtliche und materiell-rechtliche Änderungen zur Bestätigung 
ausländischer UStIDNr. mit Wirkung seit dem 20.7.2025 bekanntgegeben 
und schreitet hiermit auf dem Weg zur weiteren Digitalisierung voran.

Künftig ist das Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) für diese Aufgabe zuständig. Tele-
fonische und schriftliche Anfragen sind seither nicht mehr zulässig, nur Anfragen über 
die Homepage des BZSt. Anfrageberechtigt sind nur im Besitz einer deutschen UStIDNr. 
befindliche Unternehmen. Eine ausschließlich steuerliche Erfassung reicht nicht aus.

Betroffene Unternehmen, insbesondere von innergemeinschaftlichen Lieferungen Be-
troffene, sollten daher rechtzeitig die Erteilung der deutschen UStIDNr. beantragen, um 
weiterhin Anfragen an das BZSt richten zu dürfen.

Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) hat mit Schreiben vom 3.6.2025 
eine neue Liste der Länder veröffentlicht, mit denen die Bundesrepublik 
Deutschland einen Austausch der Finanzkontendaten per automatischem 

Datenaustausch zum 30.9.2025 vornimmt. Basis sind die Daten, die Finanzinstitute zum 
31.7.2025 an das Bundeszentralamt für Steuern für das Jahr 2024 zu übermitteln haben. 
Übermittelt werden Informationen über Finanzkonten in Steuersachen.

Die Liste ist auf 115 Länder angewachsen. Sie kann auf der Homepage des BMF abge-
rufen werden unter Service – Publikationen – Steuern – BMF-Schreiben – 3. Juni 2025.
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– Wirtschafts-, Arbeits- und Sozialrecht –

Viele Betrugsmaschen beruhen darauf, dass Überweisungen scheinbar an 
den richtigen Empfänger gehen, in Wahrheit aber auf Konten von Betrügern 
landen. Der künftig verpflichtende Abgleich von Empfängername und IBAN 
soll hier Abhilfe schaffen.

Ab dem 9.10.2025 sind Banken und Sparkassen verpflichtet, vor der Freigabe einer 
SEPA-Überweisung den Namen des Zahlungsempfängers mit der eingegebenen IBAN 
abzugleichen. Für nahezu alle Überweisungen in Euro, egal, ob per Online-Banking oder 
am Schalter, und auch für Echtzeitüberweisungen gilt diese sogenannte Empfänger-
überprüfung. Dieses Verfahren wird auch als Verification of Payee (VoP) bezeichnet.

So läuft die Prüfung ab: 
	» Eingabe von Name und IBAN im Online-Banking (oder Filiale) 
	» Abfrage der Bank bei der Empfängerbank, ob der Name zur IBAN passt (geschieht 

automatisiert und dauert nur wenige Sekunden) 
	» Es erfolgt eine Rückmeldung (meistens in Form eines Ampelsystems):

	» Grün (Match): Alles passt, Überweisung kann sicher freigegeben werden. 
	» Gelb (Close Match): Kleine Abweichungen (z. B. Schreibfehler oder unterschied-

liche Schreibweisen). Meist wird der korrekte Name angezeigt.
	» Rot (No Match): Name und IBAN passen nicht zusammen – Überprüfung 

dringend empfohlen, ggf. Bankdaten überprüfen oder den Zahlungsempfänger 
kontaktieren. 

	» Kein Ergebnis: Prüfung war technisch nicht möglich (z. B. bei Ausfällen) – Über-
weisung nicht freigeben, Rückfrage erforderlich. 

Achtung: Wer eine Überweisung trotz Warnung ausführt, haftet selbst. Nur wenn der 
Abgleich zuvor ausdrücklich ergeben hat, dass Name und IBAN übereinstimmen, über-
nimmt die Bank ab Oktober die Haftung, falls das Geld nicht beim Empfänger ankommt.

Tipps für die Praxis: Beachtung der korrekten Schreibweise bei der Überweisungser-
fassung. Für Unternehmen ist die genaue Datenpflege besonders wichtig, denn die Lie-
feranten- und Rechnungsdaten müssen identisch mit dem bei der Bank hinterlegten 
Kontoinhaber sein.

In einem vom Landesarbeitsgericht Mecklenburg-Vorpommern (LAG) ent-
schiedenen Fall verlangte ein im Personalbereich angestellter Arbeitnehmer 
(Personalleiter) mehr Gehalt, weil ein später eingestellter Kollege mit höhe-
rer Qualifikation und eine später eingestellte Kollegin jeweils für die gleiche 
Funktion deutlich höher bezahlt wurden. Das LAG lehnte den Anspruch ab.

Unterschiedliche Vergütung ist zulässig, wenn es sachliche Gründe gibt – z. B. höhere 
Qualifikation und einschlägigere Berufserfahrung der später Eingestellten. Allein der 
Umstand, dass später eingestellten Arbeitnehmern bei gleicher Tätigkeit mehr gezahlt 
wird, genügt nicht. Auch ein Anspruch aus dem Entgelttransparenzgesetz scheidet aus, 
wenn die Differenz nicht geschlechtsbedingt ist.

Für eine Benachteiligung wegen des Geschlechts bestehen keine Indizien. Der später ein-
gestellte Herr M. gehört demselben Geschlecht an wie der Personalleiter. Die Ursache der 
unterschiedlichen Behandlung liegt daher nicht im Geschlecht. Die als Ersatz für Herrn 
M. eingestellte Frau W. gehört zwar einem anderen Geschlecht an. Ihre höhere Vergütung 
steht jedoch nicht im Zusammenhang mit ihrem Geschlecht, da der Arbeitgeber mit ihr 
dieselbe Vergütung wie zuvor mit dem männlichen Arbeitnehmer vereinbart hat.

Das Unternehmen hat beim Personalleiter nicht deshalb von einer Anhebung der Ver-
gütung abgesehen, weil er dem männlichen Geschlecht angehört. Vielmehr behandelte 
es Frau W. ebenso wie zuvor Herrn M. und gewährte die höhere Vergütung unabhängig 
vom Geschlecht.
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Eine Kündigung ist sozial gerechtfertigt, wenn sie beispielsweise durch drin-
gende betriebliche Erfordernisse, die einer Weiterbeschäftigung des Arbeit-
nehmers in diesem Betrieb entgegenstehen, bedingt ist.

Dringende betriebliche Erfordernisse liegen vor, wenn eine unternehmerische Entschei-
dung einer Beschäftigungsmöglichkeit die Grundlage entzieht. 

Das kann auch eine sog. gebundene Unternehmerentscheidung sein, also der Arbeit-
geber nicht aus eigenem wirtschaftlichen Ermessen, sondern aufgrund äußerer Zwän-
ge eine Maßnahme treffen muss, die zum Wegfall von Arbeitsplätzen führt. In einem 
solchen Fall ist es erforderlich, wenn zum Zeitpunkt des Zugangs der Kündigung eine 
vernünftige und betriebswirtschaftliche Betrachtung die Prognose rechtfertigt, dass bis 
zum Auslaufen der einzuhaltenden Kündigungsfrist das erwartete Ereignis eingetreten 
ist und der Arbeitnehmer entbehrt werden kann. 

In einem vom Landesarbeitsgericht Mecklenburg-Vorpommern (LAG) entschiedenen Fall 
war bei einem Unternehmen ein Großauftrag weggefallen, sodass sich die Anzahl der 
durchschnittlich monatlich zu disponierenden Fahrten von 6.750 auf 750 und mithin 
im Mittelwert auf 25 zu disponierende Fahrten täglich reduzierte. Dementsprechend 
kam es im Bereich der Disposition zu Kündigungen, die nach Auffassung des LAG auch 
gerechtfertigt waren.

Der Weg zur Arbeit und zurück stellt für den Arbeitnehmer keine vom Ar-
beitgeber veranlasste Tätigkeit (sog. fremdnützige Tätigkeit) dar und ist da-
mit auch nicht zu vergüten.

Die Arbeit beginnt grundsätzlich nicht schon mit Betreten des Betriebsgeländes, son-
dern erst mit der tatsächlichen Aufnahme der Tätigkeit. Daran ändert auch eine beson-
dere räumliche Ausdehnung des Betriebsgeländes – im konkreten Fall eines Flughafens 
– nichts, selbst wenn der Arbeitnehmer auf dem Weg zu seinem Arbeitsplatz zahlreiche 
Vorgaben des Arbeitgebers befolgen muss, etwa das Passieren von Kontrollpunkten oder 
die Nutzung eines firmeneigenen Shuttleservices. 

Auch die Verpflichtung, im sicherheitsrelevanten Bereich des Flughafens eine auffällige 
Warnweste mit Firmenaufdruck zu tragen, führt nicht dazu, dass der Weg zur konkreten 
Arbeitsstelle und zurück als fremdnützige Tätigkeit anzusehen wäre.

Beim Errichten von Gebäuden – etwa eines Anbaus oder einer Garage – sind 
auf dem eigenen Grundstück bestimmte Mindestabstände zur Grundstücks-
grenze einzuhalten. Diese Abstandsflächen sollen u. a. sicherstellen, dass 
ausreichend Licht und Luft auf die Nachbargrundstücke gelangen und die 
Privatsphäre gewahrt bleibt.

Ein Nachbar kann sich nicht auf die Verletzung abstandsflächenrechtlicher Vorschriften 
berufen, wenn die Bebauung auf seinem Grundstück die erforderlichen Abstandsflächen 
mindestens in vergleichbarem Umfang selbst nicht einhält. Erforderlich ist eine Bewer-
tung, die die Intensität und die Art der durch den Abstandsflächenverstoß verursachten 
Beeinträchtigungen berücksichtigt.

Anderes gilt ausnahmsweise nur dann, wenn der Verstoß gegen die Abstandsflächenre-
geln so gravierend ist, dass er – gemessen am Schutzzweck der verletzten Vorschriften 
– zu untragbaren Zuständen führt, die als Missstand einzustufen sind.

In einem vom Oberlandesgericht Düsseldorf (OLG) entschiedenen Fall war 
ein 2022 installierter Lithium-Ionen-Speicher einer Photovoltaikanlage nach 
Bränden baugleicher Geräte per Fernzugriff abgeschaltet und später mit nur 
noch 70 % Kapazität wieder in Betrieb genommen worden. Zusätzlich wurde 
eine Diagnosesoftware installiert. Die Käuferin sah darin einen Mangel und 
verlangte die Rückabwicklung.
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Das OLG entschied jedoch, dass ein Vertrag über Lieferung und Montage eines Batterie-
speichers nicht rückabgewickelt werden muss, wenn dessen Leistung aus produktsicher-
heitsrechtlichen Gründen vorübergehend reduziert wird. Denn aus dem Umstand, dass 
in Folge der Brandereignisse im Wege der Fernüberwachung per Internet der Speicher 
zunächst vollständig abgeschaltet und nachfolgend gedrosselt wurde, lässt sich nicht 
auf einen Mangel schließen. Ferner kann aus den Maßnahmen auch nicht darauf ge-
schlossen werden, dass die Brandgefahr der Baureihe über das von jedem Käufer hinzu-
nehmende und allgemein bekannte Technologierisiko hinausgeht.

Die Drosselung sei eine sachgerechte Maßnahme nach dem Produktsicherheitsgesetz, 
die der Gefahrenabwehr diene. Sie sei verhältnismäßig, zumutbar und nur vorüberge-
hend, zumal die volle Kapazität durch Modulaustausch zugesagt wurde. Käufer müssten 
daher sicherheitsbedingte Anpassungen hinnehmen, solange die Gebrauchstauglichkeit 
im Wesentlichen erhalten bleibt.

Nach dem Verständnis eines durchschnittlichen Versicherungsnehmers ist 
eine „Überflutung von Grund und Boden“ nur dann anzunehmen, wenn sich 
erhebliche Wassermengen auf der Geländeoberfläche ansammeln. Der Be-
griff „Grund und Boden des Versicherungsgrundstücks“ umfasst nicht das 
Gebäude selbst.

Sammelt sich Niederschlagswasser in einem Lichtschacht vor einem Kellerfenster, auf  
einem Treppenabsatz zum Keller oder fließt Wasser über eine schräge Abfahrt in die 
im Keller gelegene Garage, liegt ebenfalls keine Überflutung von Grund und Boden vor.

Das Oberlandesgericht Frankfurt a. M. stellte zudem klar, dass Schäden durch angestau-
tes Wasser auf Flachdächern, Terrassen und vergleichbaren Bereichen infolge mangel-
hafter Entwässerung grundsätzlich nicht vom Versicherungsschutz der Elementarscha-
denversicherung erfasst sind.

In einem vom Oberlandesgericht Dresden entschiedenen Fall stand die Terrasse einer 
Versicherungsnehmerin aufgrund von Niederschlägen 5 cm unter Wasser und am Haus 
entstanden Schäden. Das Gericht kam zu der Entscheidung, dass stehendes Wasser auf 
einer Geländeoberfläche in einer Höhe von bis zu 5 cm nicht für eine Überschwemmung 
ausreicht. Erforderlich sind insofern „erhebliche Wassermassen“. Ein solcher Nachweis 
konnte hier nicht erbracht werden.

Das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz hatte sich mit der Frage zu 
befassen, ob ein Kind ausnahmsweise nicht die zuständige Grundschule 
besuchen muss, sondern auf Antrag der Eltern einer anderen Grundschule 
zugewiesen werden kann, weil der Weg zur zuständigen Schule eine „höhere 
Gefährdungsstufe“ aufweist, als der Weg zu einer anderen Schule.

Ein verkehrstechnisch weniger komplexer oder geringfügig sicherer Schulweg reicht als 
notwendiger „wichtiger Grund“ nicht aus. Lediglich graduelle Unterschiede in der Ge-
fährlichkeit oder Länge von Schulwegen können die gesetzliche Zuständigkeitsregelung 
nicht durchbrechen.

Ein „wichtiger Grund“ erfordert besondere, gewichtige Umstände, die über den norma-
len Schulwegvergleich hinausgehen – etwa gravierende Gefährdungen, gesundheitliche 
Gründe oder zwingende pädagogische Notwendigkeiten.

Das Landessozialgericht Sachsen-Anhalt (LSG) hat entschieden, dass ein 
Schüler nicht unter dem Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung steht, 
wenn er für ein Referat in der Schule auf eigene Initiative eine Sonnenblume 
pflücken will und auf dem Weg zum Sonnenblumenfeld einen Unfall erleidet.

In dem Fall aus der Praxis wollte der damals 15-Jährige in der Schule einen Vortrag über 
Korbblütler halten. Um seine Präsentation anschaulicher zu gestalten, wollte er morgens 
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Fälligkeitstermine: Umsatzsteuer (mtl.),  
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vor dem Unterricht mit dem Moped zu einem Sonnenblumenfeld fahren und eine Blume 
pflücken. Auf dem Weg zu dem Feld kam es zu einem Verkehrsunfall.

Zwar fällt auch die Beschaffung von Arbeitsgeräten, und die Sonnenblume war ein sol-
ches „Arbeitsgerät“, unter den Versicherungsschutz. Dieser greift jedoch nur bei aus-
drücklicher schulischer Veranlassung. Das war hier nicht der Fall und ein allgemeiner 
Hinweis auf die Möglichkeit, Anschauungsmaterial mitzubringen, genügt nicht. Ferner 
ereignete sich der Unfall auch nicht auf dem Schulweg. Denn dieser umfasst nur den Weg 
von der elterlichen Wohnung zur Schule.


